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Amt  40  -  Fachdienst  Stadtentwicklung  und  Bauleitplanung
D E R    O B E R B Ü R G E R M E I S T E R
STADT  OLDENBURG (Oldb)

 Ü B E R S I C H T S P L A N                                         unmaßstäblich 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 61
 (südlich Rennplatzstraße/nördlich Hochheider Weg)
  mit örtlichen Bauvorschriften

  ja nein Blatt  1/2

M. = 1 : 500

R E C H T S V E R B I N D L I C H        A B : 

ENTWURF

2. Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1 : 500

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

©  2014

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen 
sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 01.11.2014). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der 
baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Helmut Wegner, Offener Straße 40, 26121 Oldenburg.

Oldenburg (Oldb), den _______________

________________________________
öffentl. bestellter Vermessungsingenieur

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 61 VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes

BEBAUUNGSPLANES
FESTSETZUNGEN DES HINWEISE

sonstiges Sondergebiet 1-4 (SO 1-4)
mit der Zweckbestimmung
"Verbrauchermarkt und Wohnen"

Baugrenze

Zahl der Vollgeschosse als
Höchstmaß, z. B. II

Baulinie

1. Die Baufeldräumung / Baufeldfreimachung ist während des 
Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 15. Juli 
unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. 
März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume 
abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder 
Röhrichte zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Sie ist in 
diesen Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen im 
Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, 
wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage 
entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine 
entsprechende Zustimmung erteilt hat. Die im Plangebiet 
vorhandenen Nistkästen sind vor der Baufeldräumung / 
Baufeldfreimachung im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende 
Februar abzuhängen und an geeigneten Standorten wieder 
anzubringen.

2. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, 
Mienen etc.) gefunden werden ist umgehend die zuständige 
Polizeidienstelle, das Ordnungsamt der Stadt Oldenburg oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für 
Geoinformation- und Landvermessung Niedersachsen (LGLN), 
Regionaldirektion Hameln-Hannover zu benachrichtigen. 

3. Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) geändert worden ist.

4. Rechtsgrundlagen: Dem Aufstellungsverfahren dieses 
Bebauungsplanes liegen die folgenden Rechtsvorschriften zugrunde

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
geändert worden ist.

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

• Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in 
der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010 S. 576), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 
2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9).

• Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. 
April 2012 (Nds. GVBl. 2012 S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 18. Juni 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 51).

5. DIN Normen und FLL-Richtlinien: Die innerhalb der Begründung 
bzw. in der Planzeichnung benannten einschlägigen DIN-Normen 
sowie die FLL-Richtlinien können im Planungsamt der Stadt 
Oldenburg eingesehen werden.

6. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder 
frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch 
geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. 
§ 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) 
meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Nds. Landesamt für 
Denkmalpflege Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, 
Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel. 0441/799-2120
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der 
Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für 
ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit 
gestattet.

7. Bei Bauvorhaben ist eine örtliche Rückstauebene von 0,25 m 
über Geländeoberkante Straße bei den jeweiligen Bauvorhaben 
als minimale Rückstauhöhe für Schmutz- und 
Regenwasserkanäle zu beachten.

Gebäudehöhe (GH) als Höchstmaß
über NHN

Umgrenzung von Flächen für
Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

II

GH

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)0,5

abweichende Bauweisea

SO

5. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am _______________ dem Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 61 mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung 
gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 13a BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am _______________ 
ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 61 mit örtlichen Bauvorschriften und die 
Begründung sind vom _______________ bis _______________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht worden.

Oldenburg (Oldb), den _______________

_____________________
Stadtbaurätin

7. Der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 61 mit örtlichen Bauvorschriften nach Prüfung der 
Stellungnahmen gemäß  § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am _______________ als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die 
Begründung beschlossen.

Oldenburg (Oldb), den _______________

_____________________
Stadtbaurätin

9. Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am _______________ im Amtsblatt für die Stadt Oldenburg (Oldb) bekannt gemacht 
worden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 61 mit örtlichen Bauvorschriften ist damit rechtsverbindlich.

Oldenburg (Oldb), den _______________

____________________
Unterschrift

8.  Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Oldenburg (Oldb), den _______________

_____________________
Oberbürgermeister

4. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am _______________ die Aufstellung des  
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 61 mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB am _______________ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Oldenburg (Oldb), den _______________

_____________________
Stadtbaurätin

6. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb) hat in seiner Sitzung am _______________ dem geänderten Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 61 mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestimmt und die erneute 
Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der erneute Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 61 mit 
örtlichen Bauvorschriften und die Begründung sind vom _______________ bis zum _______________ veröffentlicht worden. Ort 
und Dauer der Veröffentlichung wurden am _______________ ortsüblich bekannt gemacht.

Oldenburg (Oldb), den _______________

_____________________
Stadtbaurätin

1.  Vervielfältigungsvermerke
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Gemarkung Ohmstede, Flur 26,

                                         Maßstab 1 : 500

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen,
Regionaldirektion Oldenburg

Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Niedersächsische Gesetz über das amtliche 
Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) 
gesetzlich geschützt. Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von Angaben 
des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und 
Katasterbehörde zulässig. Keiner Erlaubnis bedarf:

1. die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises durch kommunale Körperschaften,

2. die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen durch 
kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung eigene Informationen für Dritte bereitstellen.
(Auszug aus § 5 (3) NVermG).

Umgrenzung von Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen

TH

FH

maximal zulässige Traufhöhe (TH)

maximal zulässige Firsthöhe (FH)

Umgrenzung von Flächen mit
Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

mit Geh- und Fahrrechten zu
belastende Fläche zugunsten der
Allgemeinheit

private Grünfläche mit der
Zweckbestimmung Anpflanzfläche

Lärmschutzmaßnahme mit einer Höhe
von mindestens h = 3,00 m
Lärmschutzmaßnahme mit einer Höhe
von mindestens h = 2,50 m

Aufgrund des § 1 Absatz 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit dem § 10 und dem § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 61 (südlich 
Rennplatzstraße/nördlich Hochheider Weg), bestehend aus der Planzeichnung, den nachstehenden textlichen Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften (Teil A) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil B), als Satzung beschlossen.

A - Textliche Festsetzungen
§ 1

Art der baulichen Nutzung

(1) Innerhalb des sonstigen Sondergebietes (SO) gemäß § 11 Absatz 3 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Verbrauchermarkt und 
Wohnen" sind ausschließlich folgende Nutzungen zulässig:
1. Ein Lebensmittelverbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche (VK) von maximal 1.480 Quadratmeter. Der zugehörige Anteil der 

Nahrungs- und Genussmittel beträgt 1.184 Quadratmeter VK, der Anteil der Drogeriewaren beträgt 148 Quadratmeter VK und der 
Anteil der sonstigen Sortimente beträgt 148 Quadratmeter VK,

2. Flächen für Konzessionäre: ein Bäcker mit maximal 29 Quadratmeter VK für Nahrungs- und Genussmittel,
3. Wohnungen,
4. Büro- und Sozialräume,
5. Lagerräume,
6. Fahrradstellflächen,
7. Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf,
8. Nebenanlagen, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme, Fernmeldetechnik, Wasser sowie Anlagen zur 

Abwasserbeseitigung dienen.

§ 2
Maß der baulichen Nutzung

(1) Innerhalb des Geltungsbereiches gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (§ 18 Absatz 1 BauNVO):
Oberer Bezugspunkt:
Traufhöhe (TH): Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut
Firsthöhe (FH): Obere Firstkante
Gebäudehöhe (GH): Oberkante des Gebäudes (Attika)
Unterer Bezugspunkt: + 12,60 Meter Normalhöhenull (NHN) 

(2) Überschreitungen der maximalen Bauhöhe sind Ausnahmsweise um bis zu 0,5 m für Lüftungseinrichtungen und technische Aufbauten 
zulässig, wenn sie so weit zurücktreten, dass sie vom nächstgelegenen Straßenraum nicht sichtbar sind, oder sich optisch in die 
Dachlandschaft integrieren.

(3) Innerhalb des sonstigen Sondergebietes (SO) gemäß § 11 Absatz 3 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Verbrauchermarkt und 
Wohnen" darf die Anlage von Stellplätzen, Zufahrten, privaten Verkehrsflächen und Nebenanlagen maximal zu einer Versiegelung von 
90 Prozent der Fläche des Sondergebietes führen.

§ 3
Bauweise, Baugrenze, Baulinie

(1) Im Bereich der Baulinie müssen Gebäude mindestens zu 3/4-Länge der Gebäudefront an der Baulinie errichtet werden (gemäß § 23 
Absatz 2 Satz 2 BauNVO). Gebäuderücksprünge sind ab dem ersten Vollgeschoss auf der gesamten Breite des darunterliegenden 
Vollgeschosses zulässig (gemäß § 23 Absatz 2 Satz 2 BauNVO).

(2) In der gemäß § 22 Absatz 4 BauNVO festgesetzten abweichenden Bauweise (a) sind Gebäude zulässig wie in der offenen Bauweise, 
jedoch ohne Längenbegrenzung.

§ 4
Stellplätze, Garagen, offene Kleingaragen (Carports) und Nebenanlagen

(1) Stellplätze sind nur innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 4 BauGB zulässig. Zufahrten und Fahrradabstellflächen sind durch diese Regelung nicht berührt.

(2) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß §§ 12 Absatz 6 und 
14 Absatz 1 BauNVO nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Stellplatzüberdachungen mit PV-Modulen, notwendige Zufahrten,  
Fahrradabstellräume sowie Nebenanlagen zum Sammeln von Müll, Mülltonnen und Müllbehälter, sowie Werbeanlagen.

§ 5
Grünordnerische Festsetzungen

(1) Innerhalb der gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 20 BauGB festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist das mit Hirschzunge (Asplenium scolopendrium) bewachsene Mauerstück dauerhaft 
zu sichern. Vor den Parkplätzen an der Seite zur Mauer ist eine Schnitthecke aus heimischen Laubgehölzen anzulegen und dauerhaft 
mit einer Höhe von mindestens 1,80 m zu erhalten. Ausfälle sind durch Neupflanzungen zu ersetzen. Es sind folgende Arten und 
Qualitäten zu verwenden: Rotbuche (Fagus sylvatica) oder Hainbuche (Carpinus betulus), Heister, zweimal verpflanzt, 120 bis 150 
Zentimeter Höhe. Die nicht mit Gehölzen bestandenen Bereiche sind mit Regiosaatgut (UG 1- Grundmischung) anzusäen, extensiv zu 
pflegen (keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, 2-3 x Mahd/Jahr) und dauerhaft zu erhalten. Die Auflagen der 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Absatz 7 vom 29.07.2024 sind zu beachten.

(2) Die privaten Grünflächen 1 (PG1) sind mit offenem oder bewachsenem Boden als extensiv genutzte Grünflächen anzulegen und 
extensiv zu unterhalten (keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, max. 2-3 x Mahd/Jahr).

(3) Innerhalb der privaten Grünflächen 2 (PG2) mit der überlagernden Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 25 a BauGB ist eine Schnitthecke aus heimischen Laubgehölzen anzulegen und 
dauerhaft mit einer maximalen Höhe von 1,80 m zu erhalten. Ausfälle sind durch Neupflanzungen zu ersetzen. Es sind folgende Arten 
und Qualitäten zu verwenden: Rotbuche (Fagus sylvatica) oder Hainbuche (Carpinus betulus), Heister, zweimal verpflanzt, 120 bis 150 
Zentimeter Höhe.

(4) Innerhalb der privaten Grünfläche 3 (PG3) mit der überlagernden Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 25 a BauGB ist eine Strauchhecke aus heimischen 
Laubgehölzen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind durch Neupflanzungen zu ersetzen. Es sind folgende Arten und 
Qualitäten zu verwenden:  Feld-Ahorn (Acer campestre), Felsenbirne (Amelanchier ovali ), Berberitze (Berberis vulgaris), 
Hainbuche (Carpinus betulus), Kornelkirsche (Cornus mas), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Vielblütige Zwergmispel 
(Cotoneaster multiflorus), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Pfaumenblättriger Weißdorn (Crataegus prunifolia), 
Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare), Hechtrose (Rosa glauca), Vielblütige Rose (Rosa multiflora), Wolliger Schneeball 
(Viburnum lantana), leichte Sträucher, einmal verpflanzt, 70 - 90 Zentimeter Höhe.

(5) Innerhalb der private Grünfläche 4 (PG4) mit der überlagernden Festsetzung  einer  Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 25 b 
BauGB ist die vorhandene Weißdornhecke dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.

(6) Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 20 BauGB für je vier Stellplätze ein standortgerechter, heimischer Laubbaum 
(Hochstamm, viermal verpflanzt, Stammumfang mindestens 20 bis 25 Zentimeter, gemessen 1,00 Meter über dem Erdboden) 
anzupflanzen und zu unterhalten. Die durchwurzelbare, unbefestigte Fläche bei Neuanpflanzungen muss mindestens 16 
Quadratmeter betragen; der Wurzelraum aus geeignetem Pflanzsubstrat muss mindestens 12 Kubikmeter betragen. Zum Schutz 
des Wurzelwerks und zur Sicherung der Wurzelversorgung sind technische Lösungen (zum Beispiel überfahrbare Baumscheiben, 
durchwurzelbares Substrat) einzusetzen. Beim Einsatz technischer Lösungen sind die FLL-Richtlinien (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) (Pflanzgrubenbauweise 2 - überbaute Pflanzgruben) zu berücksichtigen. Es ist eine 
freie Entwicklung der Baumkronen zu gewährleisten, sogenannte Kugel- oder Säulenschnitte der Krone sind nicht zulässig. Ein 
Rückschnitt der Leittriebe ist grundsätzlich verboten. Es sind folgende Gehölzarten zu verwenden: Feld-Ahorn (Acer campestre 
(`Elsrijk´), Schneeballblättriger Ahorn (Acer opalus), Spitz-Ahorn (Acer platanoides `Columnare´), Säulen-Hainbuche (Carpinus 
betulus `Frans Fontaine´), Baum-Hasel (Corylus colurna), Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia), Echte Mehlbeere (Sorbus aria 
`Magnifica´), Speierling (Sorbus domestica), Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia `Brouwers´), Elsbeere (Sorbus 
torminalis). Im Bereich der Maßnahmenfläche sind folgende Gehölzarten zu verwenden: Hainbuche (Carpinus betulus), Feldahorn 
(Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus petraea). Alle Anpflanzungen 
sind auf Dauer zu erhalten, Abgänge sind durch Neupflanzungen zu ersetzen. Die Baumstandorte sind Planzeichnung zu 
entnehmen.

(7) Als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 20 
BauGB sind bei zusammenhängenden Glasflächen von mehr als 2 Quadratmetern, ohne Leistenunterteilung, reflexionsarmes Glas 
zu verwenden (Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 Prozent), das entweder transluzent ist, flächige 
Markierungen auf den Außenscheiben oder eine flächige UV-reflektierende, transparente Beschichtung aufweist. Bei flächigen 
Markierungen mit linearen Strukturen ist eine Linienstärke von mindestens 3 mm (horizontale Linien) beziehungsweise 5 mm 
(vertikale Linien) mit einem Deckungsgrad von mindestens 15 Prozent zu verwenden. Bei Verwendung von Punkrastern müssen 
diese einen Deckungsgrad von mindestens 25 Prozent und einem Punktdurchmesser von mindestens 5 mm aufweisen. Von der 
Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Einzelfall im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass mit anderen 
Maßnahmen ein gleichwertiger Vogelschutz erzielt wird (beispielsweise mit Fliegengittern, bewegliche oder feste 
Sonnenschutzsysteme, Isoliergläser mit Lamellen im Scheibenzwischenraum, Gussglas, Drahtglas, Milchglas, Glasbausteine, oder 
Stegplatten).

(8) Dachflächen von Gebäuden mit einer Dachneigung von weniger als 15 Grad sind dauerhaft und flächendeckend zu begrünen 
(gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 25 a) BauGB). Mindestens 60 Prozent dieser Dachflächen sind dauerhaft und fachgerecht mit einer 
stark durchwurzelbaren Substratschicht von mindestens 12 Zentimeter zu versehen und extensiv zu begrünen, sodass dauerhaft 
eine geschlossene Vegetationsfläche gewährleistet ist. Zu verwenden sind niedrige, trockenheitsresistente Pflanzen (zum Beispiel 
Gräser, bodenbedeckende Gehölze oder Wildkräuter). Grundsätzlich sind standortgerechte Saat- und Pflanzgüter regionaler 
Herkunft zu verwenden. Ausgenommen sind Flächen für technische Dachaufbauten, zum Beispiel für Photovoltaikanlagen. 
Ausnahmsweise sind Lichtkuppeln, Glasdächer und Terrassen zulässig, wenn sie dem Nutzungszweck des Gebäudes dienen und 
untergeordnet sind. Bei Abgang oder bei Beseitigung sind entsprechende Arten innerhalb der Dachfläche vom Eingriffsverursacher 
nachzupflanzen.

§ 6
Schallschutzmaßnahmen

(1) Für Wohn- und Büronutzungen sind zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB 
bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R w,ges gemäß DIN 
4109-1 2018-01 Kapitel 7.1 für schutzbedürftige Räume gemäß DIN 4109-1 2018-01 Kapitel 3.16 durchzuführen. In der Anlage 4 
des Lärmgutachtens sind die maßgeblichen Außenlärmpegel für Räume, die nicht überwiegend zum Schlafen genutzt werden 
können, und für die Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können, dargestellt. Das gesamte bewertete 
Bau-Schalldämm-Maß R w,ges ergibt sich aus dem maßgeblichen Außenlärmpegel La gemäß DIN 4109-2 2018-01 Kapitel 4.4.5 und 
einem Korrekturpegel KRaumart der zu schützenden Raumart nach folgender Berechnungsvorschrift R w,ges = La -KRaumart
Dabei bestimmt sich der Korrekturpegel für die Raumart gemäß der nachfolgenden Tabelle.

(2) Vorkehrungen zum Schallschutz sind bei Neubauten, bei wesentlichen baulichen Änderungen und bei Umbauten, die einem 
Neubau gleichkommen, auszuführen.

(3) Der Nachweis zur Einhaltung der konkreten Dämmwerte der Einzelbauteile (Wände, Dächer, Fenster, Türen, Jalousiekästen, 
Lüftungssysteme und sonstige Bauteile) ist im Baugenehmigungs- beziehungsweise im Bauanzeigeverfahren zu führen  Bei 
Abweichungen ist der ausreichende Lärmschutz im Einzelfall gemäß DIN 4109 2018-07 nachzuweisen.

(4) Zum Schutz der Nachtruhe sind für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige 
hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geeignete Weise sichergestellt 
werden kann.

(5) Von den Festsetzungen in § 6 Absatz 1 - 3 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, 
dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

(6) In der zeichnerisch festgesetzten Lage sind Lärmschutzwände gem. § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB als Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen mit einer Höhe von mindestens 2,5 Meter und 3,0 Meter sowie einer 
flächenbezogenen Masse von größer 20 Kilogramm pro Quadratmeter durchgängig dicht, Bodenanschluss gewährleistet, zu 
errichten und mit geeigneten Rank- und Kletterpflanzen gemäß § 1 der Örtlichen Bauvorschriften dieses Bebauungsplanes zu 
begrünen und dauerhaft zu erhalten. Als unterer Bezugspunkt gilt die Fahrbahnoberkante des Stellplatzes. Unterbrechungen oder 
Lücken sind im Bereich der Lärmschutzwand unzulässig. Je 3 Meter Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden. Bei 
Abgang sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

§ 7
Solaranlagen

(1) Bei der Errichtung von Hauptgebäuden sind mindestens 50 Prozent der Dachfläche von Dächern mit Anlagen zur Nutzung der 
Sonnenenergie (Photovoltaik oder Solarthermie) auszustatten. Abzuziehen sind Dachgärten, Erschließungswege, Freianlagen, 
notwendige technische Dachaufbauten, Flächen für Belichtung, die Dachflächen von Dachgauben sowie notwendige Randbereiche 
zur Dachkante und zum Nachbarhaus, die gegebenenfalls freigehalten werden müssen (gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 23 b) 
BauGB).

§ 8
Festsetzung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

(1) Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB ist die notwendige Beleuchtung von Straßen und Wegen mit insektenverträglichen 
Leuchten auszuführen. Die Leuchten sind so auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt.

B - Örtliche Bauvorschriften
(gemäß § 84 Absatz 3 NBauO) für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 61

§ 1
Fassaden

Mindestens 20 Prozent der Fassaden von Haupt- und Nebengebäuden sind mit Rank-, Schling- oder Kletterpflanzen, in der Pflanzgüte 
von mindestens 5 Trieben, aus der nachstehenden Liste flächig und dauerhaft zu begrünen und bei Ausfall zu ersetzen. Die Pflanzen 
sind in einem Abstand von einem Meter in Pflanzbeete mit mindestens 1 Kubikmeter durchwurzelbarem Raum zu setzen. Ausnahmen 
von der Fassadengestaltung und -begrünung sind für Fassaden, die der Energiegewinnung dienen, zulässig. (§ 84 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 7 NBauO)

• Euonymus fortunei radicans Kletterspindel
• Lonicera periclymenum Waldgeißblatt
• Celastrus orbiculatus Baumwürger
• Fallopia aubertii Schlingknöterich
• Parthenocissus Wilder Wein
• Vitis vinifera Echte Weinrebe
• Clematis montana Anemonen-Waldrebe
• Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe
• Akebia quinata Akebie
• Wisteria Blauregen
• Lonicera caprifolium Jelängerjelieber
• Rosa spec. Kletterrose

§ 2
Gestaltung der nicht überbauten Flächen

Nicht überbaute Grundstücksflächen, die nicht durch zulässige bauliche Anlagen genutzt werden, sind ausschließlich als Rasen-, 
Stauden- oder Gehölzfläche oder als Nutzgarten (Obst-/Gemüse-/Blumengarten) gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 
Tote Materialien (wie zum Beispiel Kies, Schotter oder Folie) und jegliche Form der flächigen Versiegelung (Rasengitterstein, 
Fugenpflaster oder Ähnliches) sind nicht zulässig. (§ 84 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 NBauO)

§ 3
Stellplätze

Im Plangebiet sind innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
maximal 74 Stellplätze zulässig (Einschränkung notwendiger Stellplätze gemäß § 47 Absatz 1 Satz 3 NBauO).

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer den in dieser Satzung genannten örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt (§ 80 NBauO).

Oldenburg (Oldb), den _______________

_____________________
Oberbürgermeister

C - Vorhaben und Erschließungsplan
Der beiliegende Vorhaben- und Erschließungsplan ist gemäß § 12 Absatz 3 Satz 1 BauGB Bestandteil dieses vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes. Der Vorhaben- und Erschließungsplan besteht aus folgenden Teilen (dargestellt auf Unterlagen des vorhaben- 
bezogenen Bebauungsplanes 61):

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan (auf diesem Blatt 1/2),
• Vorhaben- und Erschließungsplan (auf diesem Blatt 1/2),
• Vorhabenbeschreibung (auf diesem Blatt 1/2),
• Ansichten (auf Blatt 2/2),
• Grundrisse (auf Blatt 2/2).

Oldenburg (Oldb), den _______________

PLANZEICHENERKLÄRUNG

3.  Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 61 mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro:

Geprüft durch die Stadt Oldenburg (Oldb): _________________________ _________________________
Fachdienstleiter Amtsleiter
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W III B

Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 61 befindet sich innerhalb
der Schutzzone III B des Wasser-
schutzgebietes Oldenburg-Donner-
schwee (W III B). Alle Erdarbeiten und
Bodeneingriffe sind durch die untere
Wasserbehörde zu genehmigen.

Ein- und Ausfahrtsbereich

Raumart Korrekturpegel KRaumart in dB

Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien 25
Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches 30

Büroräume und Ähnliches 35

Vorhabenbeschreibung
Neubau eines Vollversorgers mit Wohnungen
aktiv und irma Hochheider Weg 205-209

Städtebauliche Ausgangssituation
Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Ohmstede, im Norden von Oldenburg. Die Fläche ist derzeit mit einem eingeschossigen 
Verbrauchermarkt inkl. mehrerer Erweiterungen bebaut. Das Plangebiet ist sowohl vom Hochheider Weg, als auch von der 
Rennplatzstraße zugänglich. Die Zuwegung zur Rennplatzstraße ist derzeit nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß nutzbar.

Städtebaulicher Entwurf
Der geplante Neubau, der direkt zwischen der Rennplatzstraße und dem Hochheider Weg errichtet werden soll, besteht aus einem 
überhöhten eingeschossigen Sockel, in dem sich der Vollversorgermarkt mit Verkaufsfläche und Konzessionären befinden.

Auf diesem Sockel stehen, senkrecht zum Hochheider Weg ausgerichtet, zwei Gebäuderiegel mit zwei Vollgeschossen. Zudem gibt es 
einen eingeschossigen Solitär zwischen den Wohngebäuden, der die Abstellräume beinhaltet. Die Gebäude erhalten Satteldächer.

Im rückwärtigen Bereich, die Rennplatzstraße begleitend, befindet sich auf dem Marktsockel ein weiterer überhöhter, aber 
eingeschossiger Gebäudeteil mit Flachdach, der das Lager sowie die Personal- und Technikräume aufnimmt.

Der Haupteingang zum Markt ist zum Parkplatz auf der Seite des Hochheider Wegs geplant. Die Warenanlieferung erfolgt über die 
Rennplatzstraße in einem eingehausten Bereich.

Nutzungskonzept
In dem geplanten Neubau soll neben einem Vollversorgermarkt (Verkaufsfläche maximal 1.480 Quadratmeter zzgl. Konzessionäre) 
auch eine Bäckerei mit Café und eine Außenterrasse untergebracht werden. In den zwei Gebäuderiegeln auf dem Sockelgeschoss 
entstehen insgesamt zehn Wohnungen mit einer Größe zwischen 30 und 100 Quadratmetern.

Auf der Freifläche vor dem Geschäftshaus entsteht ein Parkplatz mit 74 Autostellplätzen, teilweise mit E-Ladesäulen ausgestattet. Der 
mittlere Teil des Parkplatzes erhält eine Überdachung die PV-Module aufnimmt. Im hinteren Grundstücksbereich werden Stellplätze für 
die Bewohner vorgehalten. Seitlich des Eingangsbereiches zum Supermarkt finden Fahrräder und Lastenräder ausreichend Platz. 
Zusätzlich werden Fahrradstellplätze parallel zum Hochheider Weg bereitgestellt.

Äußere Gestalt
Für die Fassade des Gebäudes ist ein gräulich-heller Klinker vorgesehen. Die Parkplätze werden aus Betonpflasterverbundsteinen 
erstellt, die Fahrspur aus Asphalt.

Erschließungskonzept
74 Stellplätze sind im westlichen Bereich des Planungsgebietes vorgesehen. Die Zufahrt hierzu erfolgt über dem Hochheider Weg, 
direkt neben dem Marktneubau. Um den Verkehrsfluss auf dem Parkplatz besser zu regulieren, wird eine Einbahnstraßenlösung 
favorisiert, so dass es eine Zufahrt und eine davon separierte Abfahrt, ebenfalls zum Hochheider Weg geben wird. Diese Lösung 
entschärft die Situation um die Bushaltestelle am Hochheider Weg.

Die Anlieferung des Marktes kann durch einen Anschluss an die Rennplatzstraße sichergestellt werden. Aus Lärmschutz und optischen 
Gründen wird die Anlieferung eingehaust und in die Gebäudegestaltung integriert.

Eine Anbindung des Marktes an die Rennplatzstraße wird es für Fußgänger und Radfahrer geben, die das Gelände queren können und 
so auch zum Hochheider Weg gelangen.

Entwässerungskonzept
Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des Wasserschutzgebietes Donnerschwee (Zone III B) ist eine Versickerung des 
anfallenden Niederschlagwassers nicht möglich. Auf die Festsetzung von ver-sickerungsfähigen Materialen wird daher verzichtet.

Aufgrund der geplanten Flächenaufteilung des Grundstuckes ist vorgesehen, Niederschlagswasser an der Einleitungsstelle am 
südwestlichen Ende des Stellplatzes (Ausfahrt) anzuschließen.

Zur Regenwasserrückhaltung ist der Einsatz von unterirdischen Speicherboxen oder Rückhaltekanälen vorgesehen. Das Regenwasser 
wird über ein grundstücksinternes Kanalnetz gesammelt und dem Speichersystem zugeführt.

Das erforderliche Rückhaltevolumen gemäß DWA A 117 wird in unterirdischen Rückhaltekanälen unterhalb der Verkehrsflächen 
bereitgestellt. Die Rohrdimensionierung richtet sich an den Ablauftiefen der Gebäudeentwässerung und den Anschlusshöhen an den 
öffentlichen Kanal. Die Entwässerung kann über die neu errichtete Kanalisation im Hochheider Weg erfolgen.

Energiekonzept
Die Energieversorgung wird entsprechend der jeweiligen Nutzungsanforderungen der unterschiedlichen Nutzungsbereiche in ein 
ökonomisch optimiertes Energiekonzept eingebunden. Das Ziel ist die Nut-zung von regenerativen Energien „TGA-Konzept“ sowie ein 
CO2-optimiertes Versorgungskonzept.

Die zentrale Energieversorgung stellt dabei die Wärmerückgewinnung aus der „Supermarkt-Kälte“ dar, die sowohl ein 
Niedertemperatur-Wärmetauscher für die Versorgung der Flächenheizung als auch einen Hochtemperatur-Wärmetauscher für die 
zentrale Warmwasserbereitung aufweist und somit als zentrale Versorgungslösung minimale CO2-Emissionen emittiert. Sowohl die 
Niedertemperatur als auch die Hochtemperatur-Wärmeseite wird in der Spitzenlast durch den Einsatz von Wärmepumpentechnik 
(Luft-Wasser beziehungsweise Sole) ergänzt, die durch den auf den Dachflächen und der Stellplatzüberwachung erzeugten PV-Strom 
betrieben werden. Die Hochtemperatur-Wärmeseite wird zusätzlich bei der Warmwassererzeugung noch durch Solarthermieanlagen 
unterstützt.

Durch die unterschiedlichen Nutzungseinheiten (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen) ergeben sich auch unterschiedliche Anforderungen der 
jeweiligen Nutzer an die benötigte Energieform und -menge, so dass durch eine gezielte Regelung die vorhandenen regenerativen 
Energieformen aus Wärmerückgewinnung, PV-Strom und Solarthermie hundertprozentig genutzt werden. Das Energiekonzept sieht 
zudem den KfW-Effizienzhausstandard 40 für Wohnen beziehungsweise 55 für den Verbrauchermarkt vor.

Außenanlagen und Begrünung
Im Plangebiet befinden sich keine erhaltenswerten Bäume. Zwei Straßenbäume am Hochheider Weg befinden sich in direkter Nähe 
zum geplanten Neubau. Die geplante Bebauung wird den vorhandenen Baumbestand berücksichtigen und schützen.

Im derzeitigen Zustand ist die Fläche des Planungsgebiets größtenteils versiegelt, da es sich um die bisherige Markt- und 
Stellplatzfläche handelt. Im Bereich der Rennplatzstraße befinden sich derzeit Garagenhöfe, sodass auch diese Fläche überwiegend 
überbaut ist oder aus versiegelten Zufahrten besteht.

Auf der Fläche für Stellplätze wird pro 4 Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum entlang der äußeren Parkflächenbegrenzung oder 
im Bereich der Stellplatzanlage auf einem entsprechenden Pflanzbeet angepflanzt.

Umgrenzung von Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen von Einzelbäumen

PG1 Bezeichnung der privaten Grünfläche,
hier: PG1
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